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Vollzug der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz  
(1. SprengV) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
31. Januar 1991 (BGBl. I S. 169), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 20. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5238) 
geändert worden ist;

Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München 
über das Verbot des Abbrennens von pyrotechnischen 
Gegenständen der Kategorie F2 mit ausschließlicher 
Knallwirkung innerhalb des Mittleren Ringes (Umweltzone)

I.  Die Landeshauptstadt München – Kreisverwaltungs
referat – erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der 
Kategorie F2 mit ausschließlicher Knallwirkung (beispiels-
weise Silvesterknaller, Böller) ist über das vom 02.01.  
bis 30.12. eines jeden Jahres bestehende Abbrennverbot  
hinaus auch am 31.12.2022 und 01.01.2023 jeweils von  
0.00 Uhr bis 24.00 Uhr in der Verbotszone (Nr. 2) untersagt. 

2.  Die Verbotszone umfasst den gesamten Bereich innerhalb 
des Mittleren Ringes der Landeshauptstadt München  
(Umweltzone). Der genaue Umgriff der Verbotszone ist aus 
der Anlage 1 ersichtlich, die Bestandteil dieser Allgemein-
verfügung ist.

3.  Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 2 wird angeord-
net.

4.  Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. Die Bekanntmachung  
erfolgt durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München. Die Allgemeinverfügung und ihre  
Begründung können im Kreisverwaltungsreferat, Dienst-
gebäude Ruppertstr. 11, Raum 07.101, 80337 München 
nach vereinbartem Termin (unter waffen.kvr@muenchen.de) 
eingesehen werden.

5.  Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erho-
ben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a)  Schriftlich an oder zur Niederschrift bei 
  Bayerisches Verwaltungsgericht München
  Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
  Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

b)   Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind. 

Hinweise:
 – Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 

und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
 – Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-

kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Weiterer Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Hinweise

1.  Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwaltungs-
verfahrensgesetz (BayVwVfG) ist nur der verfügende Teil 
der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 

2.  Zuwiderhandlungen können gemäß § 46 Nr. 9 der 1. SprengV 
i.V.m. § 41 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 2 des Sprengstoffgeset-
zes (SprengG) mit einer Geldbuße bis zu 10.000,- € geahn-
det werden. 

3.  Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände aller Art ist 
in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- 
und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen 
Gebäuden oder Anlagen verboten (§ 23 Abs. 1 1. SprengV). 

4.  Das Überlassen von pyrotechnischen Gegenständen der 
Kategorie F2 an Personen unter 18 Jahren stellt eine Ord-
nungswidrigkeit dar und wird mit Geldbuße bestraft (§§ 22 
Abs. 3 i.V.m. 40 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe d i.V.m. 41 Abs. 1a 
SprengG).

München, 28. November 2022 Kreisverwaltungsreferat 
   Dr. Sammüller-Gradl
   Berufsmäßige Stadträtin
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Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung 
zu der Bekanntmachung vom 24.11.2022 durch  
Veröffentlichung im Internet  
(https://stadt.muenchen.de/infos/tierseuchen.html), 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung der Landes
hauptstadt München zur Einhaltung von Biosicherheits
maßnahmen im Stadtgebiet zu präventiven Zwecken 
nach der Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen 
(„Tiergesundheitsrecht“) i . V. m. der Verordnung zum 
Schutz gegen die Geflügelpest (GeflügelpestVerordnung), 
dem Tiergesundheitsgesetz und dem Gesetz über das 
Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem  
Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
(Landesstraf und Verordnungsgesetz)

Aufgrund des bei Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. 
Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 6 Abs. 2 der 
Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-
Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Ok-
tober 2018 (BGBl. I S. 1665), Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. 
Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. 
§ 4 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. März 2020 (BGBl. I S. 1170) 
i.V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), 
Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i. V. m. Abs.  2 i. V. m. Art. 55 Abs. 1 
Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i. V.m Art. 6 und Art. 7 Abs. 2  
Nr. 3 des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Ver-
ordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1982 
(BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I (Art. 1–62), das zuletzt durch 
§ 2 des Gesetzes vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236) geändert 
worden ist, ergeht für das gesamte Stadtgebiet der Landes-
hauptstadt München folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Halter*innen von Hühnern, Truthühnern, Perlhühnern,  
Rebhühnern, Fasanen, Laufvögeln, Wachteln, Enten und 
Gänsen (Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel 
im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 oder Nr. 10 VO (EU) 2016/429) 
im Stadtgebiet der Landeshauptstadt München bis ein-
schließlich 1.000 Tieren haben sicherzustellen, dass

a)  die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen 
Standorte der Tiere gegen unbefugten Zutritt oder unbe-
fugtes Befahren gesichert sind, die Ställe oder die sonsti-
gen Standorte der Tiere von betriebsfremden Personen 
nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einweg-
schutzkleidung betreten werden und dass diese Personen 
die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach Verlassen 
des Stalles oder sonstigen Standorts der Tiere unverzüg-
lich ablegen,

b)  Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und 
desinfiziert und Einwegschutzkleidung nach Gebrauch un-
verzüglich unschädlich beseitigt wird,

c)  nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel oder 
in Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 die 
dazu eingesetzten Gerätschaften und der Verladeplatz ge-
reinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Aus-
stallung die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort 
vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände gereinigt 
und desinfiziert werden, 

d)  betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 
Satz 1 und 2 der ViehVerkV unmittelbar nach Abschluss 
eines Transports der Tiere auf einem befestigten Platz ge-
reinigt und desinfiziert werden,

e)  Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in 
der Haltung von Geflügel oder in Gefangenschaft gehalte-
ner Vögel im Sinne der Nr. 1 eingesetzt und
aa)  in mehreren Ställen oder
bb)  von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, 

jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder, 
in den Fällen des Buchstaben bb), im abgebenden Be-
trieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden,

f)  eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchge-
führt wird und hierüber Aufzeichnungen gemacht werden,

g)  der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen 
zur Aufbewahrung verendeter Tiere nach jeder Abholung, 
mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und des-
infiziert wird oder werden,

h)  eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände 
sowie eine Einrichtung zum Wechseln und Ablegen der 
Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten 
wird.

2.  Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen 
ähnlicher Art, bei denen Geflügel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 
VO (EU) 2016/429 und/oder in Gefangenschaft gehaltene 
Vögel im Sinne des Artikel 4 Nr. 10 VO (EU) 2016/429, aus-
genommen Tauben, verkauft, gehandelt oder zur Schau  
gestellt werden, sind im Stadtgebiet der Landeshauptstadt 
München verboten.

3.  Für Wildvögel im Sinne des Art. 4 Nr. 8 VO (EU) 2016/429 
i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-Verordnung (hierunter 
fallen: Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regen-
pfeiferartige, Lappentaucherartige oder Schreitvögel) gilt 
ein allgemeines Fütterungsverbot im gesamten Stadtgebiet 
der Landeshauptstadt München.

 
4.  Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 1 bis 3 dieser 

Allgemeinverfügung getroffenen Regelungen wird gemäß  
§ 80 Abs. 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) an-
geordnet.

5. Kosten werden nicht erhoben.

6.  Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a. Schriftlich an oder zur Niederschrift bei

Bayerisches Verwaltungsgericht München  
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

a.  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
1.  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-

rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich 
des Tiergesundheitsrechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzule-
gen. 
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2.  Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zugelas-
sen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab 01.01.2022 
muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen.

3.  Die Klage muss die*den Kläger*in, die*den Beklagte*n und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt wer-
den. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher 
Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

4.  Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den  
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Ver-
fahrensgebühr fällig.

Weitere Hinweise

1.  Auf die Vorgaben gem. Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 
2016/429 i. V. m. § 3 Geflügelpest-Verordnung und Art. 10 
Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 4 
Abs. 1 Nr. 1 der hinsichtlich der allgemein geltenden Vorga-
ben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherkennung 
bei gehäuften Verlusten wird hingewiesen.

2.  Nach Art. 84 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 26 Abs. 1 der Vieh-
VerkV sind Halter*innen von Hühnern, Enten, Gänsen,  
Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln 
oder Laufvögeln verpflichtet, dies der zuständigen Behörde 
vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe des Namens, der  
Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraus-
sichtlich gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres 
Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart sowie die Be-
triebsnummer mitzuteilen. 
 
Zur Meldung einer Geflügelhaltung befindet sich im Internet 
ein entsprechendes Formblatt unter https://stadt.muen-
chen.de/infos/gefluegelpest-vogelgrippe.html. 
 
Für die Zuteilung der Betriebsnummer ist für das Stadtge-
biet München das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten in Ebersberg (Wasserburger Str. 2, 85560 Ebers-
berg; Telefon 08092/ 26990; E-Mail: poststelle@aelf-eb.
bayern.de) zuständig. Die Betriebsnummern werden auf  
Antrag zugeteilt.

3.  Ordnungswidrig i. S. d. des § 64 der Geflügelpest-Verord-
nung, § 46 ViehVerkV und § 32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemein-
verfügung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

4.  Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur 
Früherkennung im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) i. sV.m. 
Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i. V. m § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflü-
gelpest-Verordnung an den Landesuntersuchungs einrich-
tungen sind kostenfrei.

5.  Bei fachlichen Rückfragen zu dieser Allgemeinverfügung 
können Sie sich an das Städtische Veterinäramt München 
(veterinaeramt.kvr@muenchen.de) wenden.

München, 23. Dezember 2022  Kreisverwaltungsreferat
    Sicherheit und Ordnung.  

Prävention  
   Allgemeine Gefahrenabwehr
   Groth Stadtdirektor

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Gabelsbergerstr. 99
Gemarkung: Sektion III; Fl.Nr.: 5320/0; Stadtbezirk: 3
Errichtung einer Wohneinheit im DG, von 5 Dachgauben, 
von 4 Dacheinschnitten, von einem RWAFenster je TRH 
und innenhofseitig einer Fluchtleiteranlage für das  
3. und 4.OG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.11.2022, Az. 1.2-2022-13227-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter
Auflagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 5298, Fl.Nr. 5319, Fl.Nr. 5291 und Fl.Nr. 
5321, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentü-
mern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 21. November 2022  Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Horscheltstr. 1
Gemarkung: Schwabing; Fl.Nr.: 458/20; Stadtbezirk: 4
Loggia 4.OG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.11.2022, Az. 1.2-2022-10310-22, wurde die 



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 34/2022

703

Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter
Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 459/6, Fl.Nr. 458/21, Fl.Nr. 458/22 und 
Fl.Nr. 458/30, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 21. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides ge
mäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66
Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Lothstr. 3 – 5
Gemarkung: Neuhausen; Fl.Nr.: 403/0; Stadtbezirk: 9
Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage – VORBESCHEID –
GENEHMIGUNGSVERLÄNGERUNG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 17.11.2022, Az. 1.7-2022-7191-22, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben gemäß Art. 71
Satz 3 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), bis einschließ-
lich 22.09.2024 verlängert.

Den Nachbarn Fl.Nr. 396, Fl.Nr. 397/4, Fl.Nr. 397/5, Fl.Nr. 
397/7, Fl.Nr. 398, Fl.Nr. 401, Fl.Nr. 406/5, Fl.Nr. 406/6, Fl.Nr. 
406/7, Fl.Nr. 406/8, Fl.Nr. 406/9, 406/10 und Fl.Nr. 406/11, die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 71 

Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vor-
bescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten 
Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 17. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66
Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Lothstr. 3 – 5
Gemarkung: Neuhausen; Fl.Nr.: 403/0; Stadtbezirk: 9
Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage – VORBESCHEID (2) – 
GENEHMIGUNGSVERLÄNGERUNG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 17.11.2022, Az. 1.7-2022-7195-22, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben gemäß Art. 71
Satz 3 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), bis einschließ-
lich 01.06.2025 verlängert.

Den Nachbarn Fl.Nr. 396, Fl.Nr. 397/4, Fl.Nr. 397/5, Fl.Nr. 
397/7, Fl.Nr. 398, Fl.Nr. 401, Fl.Nr. 406/5, Fl.Nr. 406/6, Fl.Nr. 
406/7, Fl.Nr. 406/8, Fl.Nr. 406/9, Fl.Nr. 406/10 und Fl.Nr. 
406/11, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung 
des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentü-
mern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem 
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Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2  
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 17. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Hiltenspergerstr. 56
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 453/28 / 4. Stadtbezirk
Errichtung eines Balkons

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.11.2022, Az. 1.2-2022-6657-22 , wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 453/27, Fl.Nr. 453/29, Fl.Nr. 453/31, Fl.
Nr. 453/32, Fl.Nr. 453/39 und Fl.Nr. 453/40, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Verein-

baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 21. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Hiltenspergerstr. 58
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 453/29 / 4.Stadtbezirk
Errichtung eines Balkons

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.11.2022, Az. 1.2-2022-6654-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 453/31, Fl.Nr. 453/28 und Fl.Nr. 453/30, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 21. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Hiltenspergerstr. 58
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 453/29 / 4. Stadtbezirk
Errichtung eines Balkons

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.11.2022, Az. 1.2-2022-6651-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 453/28, Fl.Nr. 453/31 und Fl.Nr. 453/30, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 21. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Hiltenspergerstr. 60
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 453/30 / 4. Stadtbezirk
Errichtung eines Balkons

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.11.2022, Az. 1.2-2022-6649-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 453/29 und Fl.Nr. 453/31, die dem Vor-
haben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 Bay-
BO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zu-
zustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 21. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Clemensstr. 124 – 132
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 541/0 / Stadtbezirk: 4
Sanierung Wohnanlage Schwabing West. Errichtung  von 
18 DGWohneinheiten inkl. Gauben und Dacheinschnitten, 
Neugestaltung des gesamten Innenhofbereiches inkl.  
Nebengebäude für Müll, Fahrrad und KfzStellplätze. 
Neuplanung von zwei innenliegenden Aufzügen, sowie  
innenhofseitig Ergänzung von Balkonen (Clemensstr.  
124 – 132 / Schleißheimer Str. 145 – 155 /  Winzererstr.  
120 – 132) – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 22.11.2022, Az. 1-7-2022-15550-22, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 538, 538/5, 538/7, 539/2 und 539/5, die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 71 
Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vor-
bescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten 
Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 22. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Angererstr. 7 d
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 610/21 / Stadtbezirk: 4
Nutzungsänderung von einer Postfiliale zu einem  
Auslieferungslager für Lebensmittel (GorillasWarehouse)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 22.11.2022, Az. 1.1-2022-13368-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen, Nebenstimmungen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.610/26, Fl.Nr. 610/25, Fl.Nr. 610, Fl.Nr. 
610/24, Fl.Nr. 610/23 und Fl.Nr. 610/20, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 22. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Rankestr. 12
Gemarkung: Schwabing / Fl.Nr.: 447/3 / 4. Stadtbezirk
DGNeubau (Abbruch und Neubau des Dachstuhls) und 
Anbau einer außenliegenden Aufzugsanlage  
– GENEHMIGUNGSVERLÄNGERUNG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 17.11.2022, Az. 1.23-2022-15207-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 447/2, die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 17. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Schießstättstr. 4
Gemarkung: Sektion V ; Flurnr.: 7868/0 ; Stadtbezirk: 8
Aufstockung (5.OG) und DGNeubau eines Wohngebäudes 
und Anbau Balkone + Personenaufzug (VGB + RGB)  
– TEKTUR zu 1.220161408923

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.11.2022, Az. 6024-1.232-2022-1500-23, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen er-
teilt.

Folgende Abweichungen wurden erteilt:
Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 BayBO von Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 BayBO wegen Nichteinhaltung erforderlicher Ab-
standsflächen zum Nachbargrundstück Flurnummer 7869 und 
7871. 
Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 BayBO von Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 BayBO wegen Nichteinhaltung erforderlicher Ab-
standsflächen zum Nachbargrundstück Flurnummer 7867. 
Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 BayBO von Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 BayBO wegen Nichteinhaltung erforderlicher Ab-
standsflächen zum Nachbargrundstück Flurnummer 7872. 

Den Nachbarn Fl.Nr.: 7869, 7871, 7872 und Fl.Nr.: 7867, die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 226, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-23@muenchen.de bzw. Telefonnummer 089/233 - 
24015.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 21. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Osserstr. 38 – 40 
Gemarkung: Bogenhausen, Flurnr. 231/3, Stadtbezirk: 13
Neubau eines Mehrfamilienhauses (11 WE) mit Tiefgarage 
– TEKTUR zu 1.22021609431 – Hier: Änderung auf  
10 Wohnungen, Nachgangsbescheid

Mit Nachgangsbescheid der Lokalbaukommission der Landes-
hauptstadt München vom 18.11.2022, Az. 6024-1.202-2022-
9253-31, wurde die in der Baugenehmigung vom 18.10.2022 
erteilte Auflage Ziffer 4 lit. h) für das oben genannte Vorhaben 
aufgehoben.

Den Nachbarn wird der Nachgangsbescheid zur Baugenehmi-
gung vom 18.10.2022 durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Die Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend 
der Rechtsbehelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage ein-
zulegen. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 309, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-31@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 20549.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 24. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Mädelegabelstr. 67
Gemarkung: Trudering; Fl.Nr. 371/37; Stadtbezirk: 15.
Vorhaben: Einbau von Dachfenstern und einer Dachgaube

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 22.11.2022, Az. 1.23-2022-20585-32, wurde  
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Nebenbestimmungen und zwei Befreiungen erteilt.

Nachbarbeteiligung:

Die Zustellung der Baugenehmigung an die Nachbarn nach 
Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO wird aufgrund der Vielzahl der 
Beteiligten gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt. Die Nachbarn haben die Mög-
lichkeit entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen den 
Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24436.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

 
München, 22. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Halfinger Str. 26
Gemarkung: Trudering; Flurnr.: 349/3; Stadtbezirk: 15
Vorhaben: Anbau einer Haushälfte an ein Zweifamilien
haus, Umbau der best. Doppelgarage zum Carport

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 24.11.2022, Az. 6024-1.2-2022-11157-32, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Befreiungen erteilt.

Nachbarbeteiligung:

Die Zustellung der Baugenehmigung an die Nachbarn nach 
Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO wird aufgrund der Vielzahl der 
Beteiligten gemäß Art.66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt. Die Nachbarn haben die Mög-
lichkeit entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen  
den Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
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Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24436.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 24. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Gmunder Str. 7
Gemarkung Thalkirchen, FlurNr. 277/4, Stadtbezirk 19

Vorhaben: Umbau und Umnutzung eines Wohn- und Geschäfts-
hauses in ein Wohnhaus mit 13 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten 
Umbau und Umnutzung eines Wohn- und Geschäftshauses in 
ein  Wohnhaus mit 6 Wohneinheiten mit Dachgeschossneubau 
Umbau und Sanierung Keller und Tiefgarage mit 14 Stellplät-
zen und 5 oberirdischen Stellplätzen

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.11.2022, Az. 6024-1.2-2022-9712-33, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Nebenstimmungen, Hinweisen und einer Abweichung wegen 
Nichteinhaltung von Abstandsflächen zwischen gegenüberlie-
genden Gebäuden bzw. Gebäudeteilen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 276/7 und 277/5, die dem Vorhaben nicht 
zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
fertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 438, einsehen. Verein-

baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24426.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 21. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Faustnerweg 3
Gemarkung Solln, Flurnr. 126/0, Stadtbezirk: 19
Neubau eines Mehrfamilienhauses – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 22.11.2022, Az. 1.7-2022-4886-33, wurde ein 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.
 
Den Nachbarn Fl.Nr.165, Fl.Nr. 125/2, Fl.Nr. 133, Fl.Nr. 134, 
Fl.Nr. 135/2 und Fl.Nr. 136, die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 438, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25914.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 22. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Straßberger Str. 9 – 9a
Gemarkung Milbertshofen/Flurnr.404/81/Stadtbezirk: 11
Nutzungsänderung eines Studentenwohnheims  
mit 5 Wohnungen mit Tiefgarage zu einem Wohnheim  
mit 8 Wohnungen und Tiefgarage 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 28.11.2022, Az. 1.111-2022-16848-41, wurde  
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 404/39, Fl.Nr. 404/57, Fl.Nr. 404/59, Fl.Nr. 
404/89 und Fl.Nr. 404/90, die dem Vorhaben nicht zugestimmt 
haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können sich über das Baugenehmigungsver-
fahren bei der Landeshauptstadt München, Referat für  
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 540, informieren.
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer  
233 - 22236.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

 
München, 28. November 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: JohannesTannerStr. 7
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Fl.Nr. 606/4,  
Gemarkung Langwied
Neubau 2 Mehrfamilienhäuser mit jeweils 5 WE  
und einer Tiefgarage mit 10 Stpl., Abbruch Bestand

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.11.2022, Az.2022-14653, wurde die Bauge-
nehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auflagen/
Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Der Bauantrag vom 08.08.2022 nach Plan Nr. 2022-14653  
(5 Duplikatspläne) mit Handeintragungen vom 15.09.2022  
sowie Freiflächengestaltungsplan Nr. 2022-14653 und Baum-
bestandsplan Nr. 2022-14653 mit Handeintragungen vom 
15.09.2022 wird hiermit im vereinfachten Genehmigungs-
verfahren genehmigt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 747, Fl.Nr. 747/2, Fl.Nr. 748 und Fl.Nr. 
606, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentü-
mern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 423, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 26420.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!
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Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 10. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Brunnwiesenweg
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Fl.Nr. 2881/29 und 
2881/30, Gemarkung Langwied
Neubau einer Wohnanlage mit 4 Einfamilienhäusern und 
je einer Einzelgarage 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 21.11.2022, Az. 2022-14971, wurde die Bauge-
nehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auflagen/
Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Der Bauantrag vom 11.08.2022 nach Plan Nr. 2022-014971  
(4 Duplikatspläne) wird hiermit im vereinfachten Genehmigungs-
verfahren genehmigt.
Den Nachbarn Fl.Nr.: 2879 und 2879/2; 2881/21; 2881/31 und 
die Eigentümergemeinschaft Flur Nummer 2881/20, die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 423, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 26420.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 
München, 10. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Bekanntmachung 
Bauleitplanverfahren
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2  
des Baugesetzbuches (BauGB)

Stadtbezirk 18 – Untergiesing-Harlaching

Sektoraler Bebauungsplan Nr. 2181
Claude-Lorrain-Straße (östlich)
Untere Weidenstraße (nördlich)

Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung hat am 
09.11.2022 für das genannte Gebiet die Aufstellung des sekto-
ralen Bebauungsplanes Nr. 2181 beschlossen. 

Im Bereich Claude-Lorrain-Straße und Untere Weidenstraße 
(Flst.Nr. 12122/6, Gemarkung Sektion VII Giesing) könnte durch 
Schließung der Blockrandbebauung im Rahmen des vorhan-
denen Baurechts zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. 
Vor dem Hintergrund des weiter zunehmenden Mangels an 
bezahlbarem Wohnraum für weite Bevölkerungskreise in Mün-
chen sollen alle rechtlichen Möglichkeiten zur Schaffung von 
geförderten Wohnungen auch im unbeplanten Innenbereich 
nach § 34 BauGB ausgeschöpft werden. 
Mit dem sektoralen Bebauungsplan Nr. 2181 soll die Festset-
zung eines Anteils an gefördertem Wohnen von 40 % für das 
bislang nicht realisierte, erstmalig nach § 34 BauGB in An-
spruch genommene Baurecht erfolgen.

München, 21. November 2022 Referat für Stadtplanung
   und Bauordnung
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Bekanntmachung
Planfeststellung für das Bauvorhaben „3. Planänderung 
zum Planfeststellungsbeschluss vom 09.06.2015  
(Az.: 61134 – 611pps/ 0012300#003) zu Planfeststellungs
abschnitt 1 der 2. SBahnStammstrecke: Bauwasserab
leitung Hauptbahnhof bis Richelpark“, Bahnkm 103,464 
bis 105,553 der Strecke 5547 Bf München Laim – München 
Leuchtenbergring Bft in der Landeshauptstadt München

Der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes, 
Außenstelle München, vom 22.11.2022, Az. 651pä/006-2020# 
023, liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten Planes 
(einschließlich der Rechtsbehelfsbelehrung) 

in der Zeit vom 14.12.2022 bis einschließlich 27.12.2022 
zur allgemeinen Einsicht aus 

bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Blumenstraße 28b, 80331 München, Ausle-
gungsraum 071, Erdgeschoss (barrierefreier Zugang an der 
Ostseite des Gebäudes, Blumenstraße 28a) von Montag bis 
Donnerstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Freitag von 9.00 Uhr 
bis 14.00 Uhr.

Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan 
können nach vorheriger Terminvereinbarung auch beim Eisen-
bahn-Bundesamt, Außenstelle München, Arnulfstraße 9/11, 
80335 München, eingesehen werden.

Er kann zeitgleich auch auf der Internetseite des Eisenbahn-
Bundesamtes unter
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Anhoerungsverfahren/
DE/Bayern/2022/1124_Anhoerung_2Stammstrecke_ 
Muenchen_Dritte_Planaenderung_PFA_1.html 

oder auf der Internetseite der Landeshauptstadt München unter 
https://www.muenchen.de/auslegung eingesehen werden.

Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei  
Wochen gilt der Beschluss den Betroffenen gegenüber, an die 
keine persönliche Zustellung erfolgt ist, als zugestellt (§ 74 
Abs. 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz). 

München, 09. Dezember 2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung

Öffentliche Ausschreibung
Asylsozialbetreuung und KiJuFa Unterstützungsangebote 
in der dezentralen Unterkunft Ottobrunnerstraße 28h

16. Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach

1. Ausgangssituation
Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat am 10.11.2016 
mit dem Beschluss des Sozialausschusses (Sitzungsvorlage 
Nr. 14-20 / V 06136, siehe auch www.ris-muenchen.de) die 
Asylsozialbetreuung in allen dezentralen sowie staatlichen 
Unterkünften für Geflüchtete mit der gleichen personellen 
Ausstattung fest verankert. Jede Unterkunft in München wird 
nun mit einem Betreuungsschlüssel für die Flüchtlings- und 
Integrationsberatung von 1:100 sowie 3 pädagogischen Hilfs-
kräften pro Standort betreut. Für die Zuschuss- und Fach-
steuerung der Asylsozialbetreuung ist das Sozialreferat, Amt 
für Wohnen und Migration, zuständig. 

Die Unterstützungsangebote KiJuFa für geflüchtete Kinder, 
Jugendliche und deren Familien sind ein fester Bestandteil im 

Versorgungs- und Unterbringungssystem der Münchner Flücht-
lingsunterkünfte. Sie sind mit der Asylsozialbetreuung in den 
Münchner Flüchtlingsunterkünften tätig und ein Angebot der 
Familienbildung nach § 16 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe in 
München. 
Die Fachkräfte der Unterstützungsangebote KiJuFa betreuen 
und beraten Kinder, Jugendliche und deren Familien in Unter-
künften für Geflüchtete zu verschiedenen Themen mit unter-
schiedlichen pädagogischen Angeboten. Zudem arbeiten sie 
sozialraumorientiert und kooperieren mit den Einrichtungen 
im Sozialraum und den Regeldiensten in der Fallarbeit. 
Für die Zuschuss- und Fachsteuerung der Unterstützungsange-
bote KiJuFa ist das Sozialreferat, Stadtjugendamt, zuständig. 
Die Verstetigung der Unterstützungsangebote KiJuFa für Kin-
der, Jugendliche und deren Familien in Unterkünften für 
Flüchtlinge wurde am 09.10.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 14 – 20 / 
V 12784, www.ris-muenchen.de) vom Stadtrat verabschiedet.

1.1 Zielgruppe Geflüchtete der dezentralen Unterkunft 
Ottobrunnerstraße 28h
Die Asylsozialbetreuung richtet sich an geflüchtete Menschen 
mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus, die der dezentralen 
Unterkunft Ottobrunnerstraße 28h vom Sozialreferat, Amt für 
Wohnen und Migration, zugewiesen sind. Es handelt sich um 
eine gemischte Belegung mit alleinstehenden Männern und 
Frauen, Alleinerziehenden und Familien.

Zielgruppe der KiJuFa Unterstützungsangebote sind alle Kin-
der, Jugendliche und deren Eltern in Münchner Unterkünften 
für Flüchtlinge, unabhängig von ihrem rechtlichen Aufenthalts-
status.

1.2 Dezentrale Unterkunft Ottobrunnerstraße 28h Räum
lichkeiten
Die maximale Bettplatzkapazität in der Ottobrunnerstraße 28h 
beläuft sich aktuell auf 192 Bettplätze. Es handelt sich um einen 
Baukörper mit Erdgeschoss, 1.Obergeschoss und 2. Ober-
geschoss. In jedem Stockwerk gibt es Gemeinschaftsküchen 
sowie Sanitärräume mit Toiletten und Duschen. In den Gemein-
schaftsküchen können die Bewohner*innen eigenständig  
kochen. Die Unterkunft verfügt über einen Wasch- und Tro-
ckenraum und einen Kinderwagenraum. Grundsätzlich gibt  
es Doppelzimmer für eine Zweierbelegung. Weiterhin sind 
sechs Familienappartements für jeweils vier Personen sowie 
ein Behindertenappartement mit vier Bettplätzen vorhanden.
Der Asylsozialbetreuung stehen ein Doppelbüro mit Bespre-
chungsmöglichkeit sowie zwei Einzelbüros zur Verfügung. 
Den KiJuFa Unterstützungsangeboten steht ein Kinderspiel-
raum (42 qm) zur Verfügung. 

Der Betrieb der Einrichtung erfolgt durch die Landeshaupt-
stadt München mit folgender Personalstärke:

 – 1,5 Vollzeitäquivalent (VZÄ) Einrichtungsleitung
 – 5 VZÄ Haussicherheits- und Servicepersonal (HSP)
 – Hausmeister*innen
 – Security in der Nachtschicht ab 23.30 Uhr bis 08.00 Uhr

Die Belegung der Unterkunft sowie die Beendigung der Unter-
bringung wird vom Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migra-
tion, gesteuert.

2. Trägerauswahl
Ausgeschrieben werden die Asylsozialbetreuung und die KiJuFa 
Unterstützungsangebote in der dezentralen Unterkunft Otto-
brunnerstraße 28h, 81737 München. Die Einrichtung dient der 
Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten. Der aktuelle 
Träger ist der Jesuiten-Flüchtlingsdienst. Das bestehende 
Personal des aktuellen Trägers kann nach Absprache mit dem 
neuen Träger übernommen werden. Hierzu besteht aber keine 
Verpflichtung. Der Trägerwechsel ist voraussichtlich zum 
01.09.2023 geplant.



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 34/2022

713

Laut des Beschlusses des Sozialausschusses vom 10.11.2016 
(Sitzungsvorlage Nr. 14 – 20 / V 06136) wird das Sozialreferat 
beauftragt, bei Projekten der Asylsozialbetreuung die Träger-
schaft auszuschreiben und ein Trägerschaftsauswahlverfah-
ren durchzuführen.
Auf der Grundlage der städtischen Ausschreibungsrichtlinien 
für bezuschusste soziale Einrichtungen sucht das Amt für 
Wohnen und Migration der Landeshauptstadt München mit 
diesem Schreiben einen freien Träger der Wohlfahrtspflege, 
dessen Erfahrungen und Möglichkeiten im Bereich der Be-
treuung und Beratung von Geflüchteten und / oder der Asyl-
sozialbetreuung in staatlichen und dezentralen Unterkünften 
genutzt werden sollen. Das Ergebnis des Trägerauswahlver-
fahrens wird dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

3. Fachliche Ausrichtung der Unterkunft
In der dezentralen Unterkunft Ottobrunnerstraße 28h werden 
die Geflüchteten durch die Asylsozialbetreuung betreut. Die 
übergeordnete Aufgabe der Asylsozialbetreuung ist es, ge-
flüchtete Menschen, die in Unterkünften leben, durch Orien-
tierungshilfen, Beratung und Unterstützungsangebote in die 
Lage zu versetzen, sich im Alltag zurecht zu finden und die 
damit einhergehenden Herausforderungen zu bewältigen. In 
diesem Zusammenhang sind die eigenverantwortliche Le-
bensführung und die Selbstbestimmtheit im neuen soziokultu-
rellen Lebensumfeld die Kernkompetenzen und Ressourcen 
der geflüchteten Menschen. 

Ebenfalls stellt die Asylsozialbetreuung eine entscheidende 
Schnittstelle zwischen Flüchtlingen, Behörden, Schulen, Ärz-
tinnen und Ärzten und Ehrenamtlichen dar. Sie leistet Bera-
tung und Orientierung, vermittelt in bestehende Angebote, hat 
die Gemeinschaft in der Unterkunft und im Umfeld im Blick 
und leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt des sozialen 
Friedens in der jeweiligen Unterkunft und im Stadtteil.

4. Personalausstattung
Im Folgenden wird die Personalausstattung zur Übernahme 
der Asylsozialbetreuung sowie der KiJuFa Unterstützungsan-
gebote und die entsprechenden Arbeitsbereiche und Aufga-
benstellungen dargestellt. 

4.1 Asylsozialbetreuung und KiJuFa Unterstützungs
angebote
In allen Münchner Unterkünften für Geflüchtete wird die Asyl-
sozialbetreuung mit einem Betreuungsschlüssel von 1:100 so-
wie 3 VZÄ pädagogische Hilfskräfte eingesetzt. Die Asylsozial-
betreuung setzt sich zusammen aus der Flüchtlings- und 
Integrationsberatung (pädagogische Fachkräfte), deren Lei-
tung und den pädagogischen Hilfskräften. Als Berechnungs-
grundlage wird 90% der Kapazität der jeweiligen Unterkunft 
herangezogen, da in der Regel ca. 10% der Plätze aus unter-
schiedlichen Gründen nicht belegbar sind. Die Flüchtlings- 
und Integrationsberatungsfachkräfte müssen ein Hochschul-
studium mit der Qualifikation einer Diplom-Sozialpädagogin/
eines Diplom-Sozialpädagogen bzw. einer Diplom-Sozialar-
beiterin/eines Diplom-Sozialarbeiters bzw. eines entsprechen-
den Bachelor-/Masterabschlusses nachweisen. Erfolgt die 
Besetzung einer Stelle an eine Person ohne Diplom, Master 
oder Bachelor Sozialpädagogik / Soziale Arbeit, so ist die An-
erkennung eines abgeschlossenen vergleichbaren Studien-
gangs nach vorheriger Einzelfallbewertung und dem Nachweis 
von weitreichenden Zusatzqualifikationen im Bereich Soziale 
Arbeit bzw. einschlägiger Berufserfahrung in der Flüchtlings- 
und Integrationsberatung möglich. Es sollte jedoch mindes-
tens eine qualifizierte Sozialpädagogin oder ein Sozialpädago-
ge bzw. Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter in der Unterkunft tätig 
sein.

Gemäß der derzeitigen Kapazität von 192 Bettplätzen werden 
in der dezentralen Unterkunft Ottobrunnerstraße 28h insge-
samt 1,7 Vollzeitäquivalente (VZÄ) Flüchtlings- und Integrations-

beratung eingesetzt. Der Vergleichswert für die Einwertung ist 
TVöD SuE S12.

Gemäß der Sitzungsvorlage Nr. 14 – 20 / V 06136 sind  
da rüber hinaus Teamleitungsanteile, 1 VZÄ pro 8 Fachkräfte, 
vorgesehen. Damit sind für die dezentrale Unterkunft Otto-
brunnerstraße 28h 0,21 VZÄ in der Leitung der Asylsozial-
betreuung vorgesehen. Die Leitung hat die Dienst- und Fach-
aufsicht für die Mitarbeiter*innen der Asylsozialbetreuung in 
der Einrichtung vor Ort. Der Vergleichswert für die Einwertung 
ist TVöD SuE S12.

Als Fachstandard für die personelle Ausstattung ist festge-
legt, dass eine Gemeinschaftsunterkunft in der Regel mit 
20 % Kindern und Jugendlichen (null bis 17 Jahre) belegt ist 
und dass ein Vollzeitäquivalent (VZÄ) für die Betreuung von  
30 Kindern und Jugendlichen bedarfs gerecht ist (Beschluss-
lage ist KJHA vom 02.02.2016). Für die hier ausgeschriebenen 
Unterstützungsangebote KiJuFa werden 1,28 VZÄ Erzieher*in-
nen zur Verfügung gestellt. Der Vergleichswert für die Einwer-
tung ist TVöD SuE S8b. Für die Stellen der Erzieher*innen sind 
keine eigenen Leitungsanteile vorgesehen.

4.1.1 Flüchtlings und Integrationsberatung
Im Nachfolgenden sind die von der Flüchtlings- und Integra-
tionsberatung geforderten Leistungen nach spezifischen 
Schwerpunkten unterteilt und erläutert. 

Personenbezogene Leistungen im Einzelnen
Die Ziele der personenbezogenen Leistungen bestehen darin, 
die Geflüchteten über ihre Rechte und Pflichten in allen be-
hördlichen Verfahren zu informieren und aufzuklären. Des 
Weiteren hilft ihnen der Sozialdienst bei der Lebensunter-
haltssicherung und in der Beratung in allen Belangen des 
Asylverfahrens. Die Geflüchteten sollen durch die Betreuung 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben und sich im städti-
schen Sozial- bzw. Kulturraum orientieren können. Auch in  
allen Belangen der physischen und psychischen Gesundheit 
wird den Geflüchteten geholfen. Ein weiteres Ziel ist die  
Sicherung eines Zuganges zum Spracherwerb, Bildung und  
Arbeitsmarkt. Es wird zudem darauf geachtet, dass die Rechte 
von Minderheiten garantiert sind. 

Um diese Ziele zu erreichen, sollen von der Flüchtlings- und 
Integrationsberatung folgende Leistungen angeboten wer-
den:

1. Die Fachkräfte beraten die Klient*innen über ihre Rechte 
und Pflichten in allen behördlichen Verfahren sowie rund 
um das Thema Asyl. 

2. Sie unterstützt bei der Familienzusammenführung, dem  
Familiennachzug und bei der Vermittlung zur Rückkehr hilfe.

3. Hilfe rund um Passangelegenheiten: Klärung von Beschei-
den, Anträge zum Passerhalt, Verlängerung eines Aufent-
haltstitels, etc. 

4. Hilfe bei der Lebensunterhaltssicherung und Beratung zu 
wirtschaftlichen Hilfen.

5. Umfassende Unterstützung bei körperlicher und psychi-
scher Gesundheit:
– Zugang zur medizinischen Versorgung.
–  Zugang zur psychiatrischen/psychologischen Versorgung. 
– Stabilisierung.
– Hygiene und Prävention.
–  Anträge Krankenversicherung, Managen von Übergängen 

von Leistungsträgern (Sozialreferat zu Job Center).
6. Beratung bzw. Vermittlung bezüglich des Zugangs zu  

Spracherwerb, Bildung und Arbeitsmarkt. 
7. Erklärung und Vermittlung über die in Deutschland beste-

henden Werte und Normen.
8. Unterstützung der Eltern bei der Betreuung, Erziehung und 

Förderung ihrer Kinder unter Berücksichtigung ihrer kultu-
rellen Vorstellungen.
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9. Altersgemäße Stabilisierung der Kinder und Jugendlichen 
in ihrer emotionalen, sozialen, körperlichen und kognitiven 
Entwicklung.

10. Wahrnehmen der Bedarfe von Minderheiten und von Men-
schen mit Behinderungen.

11. Bearbeitung von Kindeswohl- und Erwachsenengefähr-
dungen.

Sozialraumbezogene Leistungen
Ziele der sozialraumbezogenen Leistungen sind es ein friedli-
ches, anerkennendes und kooperatives Zusammenleben in 
der Unterkunft und dem Sozialraum zu ermöglichen. 

Um diese Ziele zu erreichen, vermittelt der Träger innerhalb 
der Unterkunft Regeln, Werte und Normen für ein gesell-
schaftliches Zusammenleben, fördert die Akzeptanz zwischen 
unterschiedlichen Ethnien und Religionen, kooperiert mit der 
Verwaltung der Unterkunft, betreibt aktives Konflikt-Manage-
ment und geht mit Gefährdungssituationen professionell  
um. 

Außerhalb der Unterkunft betreibt der Träger aktive Nachbar-
schaftsarbeit sowie nachbarschafts- und sozialraumbezoge-
ne Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus wahrt der Sozial-
dienst die Rechte von Minderheiten und entwickelt Strategien 
zu deren Information. Er entwickelt unterkunftsspezifische 
Schutzkonzepte und vermittelt in Hilfsstrukturen. 

4.1.2 Kooperationen
In der Unterkunft gibt es eine Vielzahl an internen und exter-
nen Kooperationspartner*innen für die Mitarbeiter*innen der 
Asylsozialbetreuung. Im Nachfolgenden sind diese 
Kooperationspartner*innen benannt und Mindeststandards 
für die Zusammenarbeit sind aufgeführt. 

Einrichtungsleitung
Zwischen der Einrichtungsleitung und der Asylsozialbetreu-
ung ist eine gute Kooperation zwischen allen Beteiligten uner-
lässlich, um alle Belange der Klient*innen bedienen zu kön-
nen. Gemeinsame Termine sind hierbei grundlegend, so dass 
ein guter Kommunikationsfluss bestehen kann. Deshalb soll 
einmal wöchentlich oder nach Absprache eine gemeinsame 
Teamsitzung zwischen den Mitarbeiter*innen der Einrichtungs-
leitung und Flüchtlings- und Integrationsberatung stattfinden. 
Die Einrichtungsleitung trägt für alle administrativen  
Belange bezüglich der Unterkunftsführung die Verant
wortung und übt das Hausrecht aus. 

Ehrenamt und Helferkreise
 – Bedarfsermittlung 
 – Spendenmanagement und Kassenverwaltung
 – Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung vor Ort
 – Regionale Koordinierung und Vernetzung vor Ort

KiJuFa Unterstützungsangebote
Mit den Unterstützungsangeboten für geflüchtete Kinder, Ju-
gendliche und deren Familien ist eine enge Zusammenarbeit 
und ein regelmäßiger Austausch unerlässlich. Daher sollten 
regelmäßig gemeinsame Teamsitzungen und Fallbesprechun-
gen stattfinden. Darüber hinaus sind gemeinsame Super-
visionssitzungen (team- oder fallbezogen) wünschenswert. 

Netzwerke
Die Asylsozialbetreuung sieht eine Vertretung der Klient*innen 
in politischen und gesellschaftlichen Gremien vor. Der Träger 
ist durch Vernetzung und die bedarfsorientierte Koordination 
von Fachdiensten, sozialen Einrichtungen und Bildungsein-
richtungen aktiv im Sozialraum. Darüber hinaus nimmt er an 
der regionalen Koordinierung und Vernetzung teil. Der Träger 
verwaltet Spenden und Kassen, arbeitet mit Firmen und Bil-
dungseinrichtungen zusammen und kümmert sich um die  
Öffentlichkeitsarbeit.

4.1.3 Methoden und Arbeitsweisen
 – Einzelfallhilfe: Beratung, Hilfe zur Selbsthilfe, Vermittlung, 

Begleitung, Krisenintervention.
 – Gruppenangebote.
 – Vorträge und thematische Informationsveranstaltungen.
 – Wöchentliche Teamsitzungen mit pädagogischen Hilfskräften.
 – Kollegiale Fallberatung.
 – Die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßen und an 

Team- und Fallsupervisionen ist ausdrücklich gewünscht 
und kann den Zuschussrichtlinien entsprechend bezu-
schusst werden.

 – Konzeptionelle Arbeit: Fortschreibung der konzeptionellen 
Arbeit der Einrichtung. Beteiligung an fachspezifischen  
Arbeitsgruppen, Regsamfacharbeitskreisen etc.

4.1.4 Erforderliche Fachkenntnisse
 – Fundierte rechtliche Fachkenntnisse in SBG II, SBG VIII, 

SGB XII, AufenthG, AsylbLG und BGB.
 – Kenntnisse der gesamtstädtischen Infrastruktur insbeson-

dere im Bereich Geflüchteten- und Migrationsarbeit. 
 – Fachwissen im Bereich psychische Auffälligkeiten und 

Überblick zu sozial- und psychotherapeutischen Hilfsange-
boten im Stadtgebiet.

 – Methodenkenntnisse zur Krisenintervention.
 – Fundierte Fachkenntnisse in sozialpädagogischen Metho-

den und Beratungsformen, insbesondere der Einzelfall- und 
Gruppenarbeit.

 – Fundierte Kenntnisse und Kompetenzen in interkultureller 
Kommunikation.

 – Hohe Sensibilität für die Problemlagen der Geflüchteten, 
aus ihren Herkunftsländern und deren spezifischen Belas-
tungssymptomen.

4.2 Pädagogische Hilfskräfte
Neben dem Fachpersonal werden 3 VZÄ pädagogische Hilfs-
kräfte eingesetzt, um im Schichtdienst von Montag bis Sonn-
tag vorrangig den Zeitraum von 13.30 Uhr bis 22.00 Uhr abzu-
decken. Aufgrund des Schutzes der Mitarbeiter*innen sollen 
diese Schichten immer von 2 Personen besetzt werden.
Die pädagogischen Hilfskräfte sind zuständig für die Unter-
stützung und Ergänzung der Angebote durch die Flüchtlings- 
und Integrationsberatung, zur Begleitung von Geflüchteten, in 
der Freizeitgestaltung und als Ansprechpartner*innen für die 
Geflüchteten außerhalb der Dienstzeiten der Flüchtlings- und 
Integrationsberatung bei Notfällen, hier immer in Kooperation 
mit dem Personal der Einrichtungsleitung. 

Sie sind mit Betreuungsaufgaben betraut, um die pädagogi-
schen Fachkräfte zu unterstützen und ihnen zuzuarbeiten. 

Aufgaben in Abwesenheit der Fachkräfte
 – Die pädagogischen Hilfskräfte nehmen Themen und Infor-

mationen der Bewohner*innen auf und verweisen auf oder 
informieren die Fachkräfte,

 – betreuen und beraten in Krisensituationen,
 – geben Informationen zu Einkaufsmöglichkeiten und zur  

Umgebung der Unterkunft,
 – unterstützen bei der Informationssuche bzgl. Behördengän-

gen, Ärzten, sonstigen Einrichtungen,
 – greifen in Abstimmung mit dem Personal der Einrichtungs-

leitung deeskalierend bei auftretenden Konflikten ein und 
sind für die Bewohner in Notfallsituationen ansprechbar 
und fordern unter Umständen externe Unterstützung an 
(Polizei, Rettungsdienst usw.),

 – unterstützen die Bewohner bei der Wohnungs- und Arbeits-
suche,

 – sind bei der Freizeitgestaltung behilflich und
 – sind Ansprechpartner für die Nachbarschaft bei Beschwerden.

Aufgaben in Anwesenheit der Fachkräfte
 – Die pädagogischen Hilfskräfte begleiten zu ärztlichen Not-

diensteinrichtungen,
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 – unterstützen bei der Übersetzung,
 – leisten Hilfestellung in Angelegenheiten des Wohnens, bei 

Briefen von Behörden, bei Rechnungen, 
 – geben themenspezifische Informationen weiter, 
 – führen Gruppen- und Einzelbetreuungen beim Lernen, 

Sprach erwerb und Erledigen der Hausaufgaben und Schul-
arbeiten durch,

 – führen Freizeitmaßnahmen durch und leiten Angebote zur 
Freizeitgestaltung, begleiten zu Freizeiteinrichtungen und 
bieten Stadterkundungen an,

 – unterstützen bei Antragstellungen und dem Ausfüllen von 
Formularen in Absprache mit der Asylsozialberatung,

 – begleiten in Einzelfällen zu Behörden oder Arztterminen und
 – geben Adressen von Ärztinnen oder Ärzten und Institutionen 

weiter.

Unabhängig vom Aufgabenfeld werden die Tätigkeiten über 
das Schichtbuch oder schriftlicher Nachricht für die Teamlei-
tung sowie die Fachkräfte dokumentiert. Es findet darüber  
hinaus eine enge Zusammenarbeit und ein Austausch mit der 
Einrichtungsleitung und dem Haussicherheits- und Service-
personal (HSP) statt.

4.3 Leitungsaufgaben
Die Leitungen verantworten die personelle, organisatorische 
und fachliche Führung des pädagogischen Fachkräfteteams 
und des pädagogischen Hilfskräfteteams. Im Rahmen der  
internen Leitungsvorgaben des freien Trägers kommen sie  
ihrer Fürsorgepflicht nach und fördern, fordern, motivieren  
sowie unterstützen die Mitarbeiter*innen in ihrer alltäglichen 
Arbeit. Dies gewährleisten sie unter anderem durch die Kont-
rolle der Einhaltung von Dienstpflichten, durch Sicherstellung 
der Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen und Planen und  
Umsetzen von Personalentwicklungs- und Fortbildungsmaß-
nahmen zur Entwicklung bzw. Erhaltung von Leistungspoten-
zialen.

4.4 Zielsetzung der Unterstützungsangebote KiJuFa
Die Angebote unterstützen die Familien bei der Integration in 
der Landeshauptstadt München und sollen eine erste Brücke 
zu den Regelangeboten der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
Kita, Schule u.a. und weiteren sozialen Diensten für die Fami-
lien sein. Aufgrund der hohen Zahl an vulnerablen Bewoh ner*in-
nen, die sich ebenfalls in den Unterkünften befinden, u.a. allein-
erziehende Elternteile, alleinstehende Frauen sowie Frauen 
mit LGBTIQ*-Hintergrund, Kinder, Jugendliche und Elternteile 
mit Beeinträchtigungen ist eine differenzierte Unterstützung 
mit folgenden Schwerpunkten notwendig: 

 – präventiver Kinderschutz durch Beratung und Angebote für 
Kinder, Jugendliche und Eltern

 – Unterstützung beim Ankommen und der Orientierung in der 
hiesigen Gesellschaft

 – Integration der begleiteten Kinder, Jugendlichen und deren 
Elternteilen in die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe im 
Sozialraum sowie in die Gesellschaft.

 – Unterstützung bei der Integration im Bildungssystem  
(Krippe, Kindergarten, Schule u.a.)

 – Lotsenfunktion für die Familien in den Sozialraum
 – Ansprechpartner*in und Unterstützung in besonderen  

Lebenslagen sowie konflikthaften Situationen für Kinder, 
Jugendliche und Familien

 – Vermittlung, Begleitung und Sicherstellung der teilweise 
traumatisierten Mütter und Frauen* zu externen Fach- und 
Beratungsstellen

 – Stärkung alleinerziehender Elternteile in ihrer Rolle
 – Vermittlung der in Deutschland bestehenden Werte und 

Normen (z.B. gewaltfreie Erziehung, Kinderrechte etc.) an 
die Kinder, Jugendlichen und deren Elternteile/Familien

 – Unterstützung der Elternteile unter der Berücksichtigung  
ihrer kulturellen Vorstellung, ihre Kinder zu betreuen, zu  
erziehen und zu fördern

 – Unterstützung bei der Bewältigung der schulischen Anfor-
derungen

 – Unterstützung bei der Stabilisierung der Kinder und Jugend-
lichen in ihren altersgemäßen, emotionalen, sozialen, körper-
lichen und kognitiven Entwicklungen

 – Unterstützung der Kinder und Jugendlichen zu lernen, mit 
den gesellschaftlichen, sozialen und familiären Anforderun-
gen umzugehen

 – fachliche Zusammenarbeit mit dem Helfersystem und den 
Regeldiensten (z. B. Bezirkssozialarbeit BSA, Frühe Hilfen, 
Erziehungsberatungsstellen, Familienzentren, offene Kinder- 
u. Jugendarbeit u. a.)

 – gezielte pädagogische Angebote 

4.4.1 Methoden und Arbeitsweisen
 – Kooperation und regelmäßige Abstimmungs- und Pla-

nungsgespräche mit anderen Diensten im Sozialraum und 
dem Helfersystem (u.a. mit der Bezirkssozialarbeit, Frühe 
Hilfen, Ambulante Erziehungshilfen, Erziehungsberatungs-
stellen etc.)

 – Einzelfallhilfe in Bezug auf das Familiensystem: Beratung, 
Hilfe zur Selbsthilfe, Vermittlung in Angebote der Kinder- 
und Jugendhilfe, Begleitung und Unterstützung bei Krisen-
intervention (§ 8a SGB VIII)

 – Gruppenangebote, Spiel- und Förderangebote für Minder-
jährige, Bildungsangebote für Eltern

 – Wöchentliche Teamsitzungen mit pädagogischen Hilfskräften.
 – Kollegiale Fallberatung
 – Die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßen und an 

Team- und Fallsupervisionen ist ausdrücklich gewünscht 
und kann den Zuschussrichtlinien entsprechend bezu-
schusst werden

 – Konzeptionelle Arbeit: Fortschreibung der konzeptionellen 
Arbeit der Einrichtung. Beteiligung an fachspezifischen  
Arbeitsgruppen, REGSAM-Facharbeitskreisen etc.

4.4.2 Erforderliche Fachkenntnisse
 – Fundierte Fachkenntnisse in SBG VIII
 – Kenntnisse der gesamtstädtischen Infrastruktur für Bildung 

und soziale Leistungen von Familien (Bildungs- und Schulwe-
sen, Überblick über die sozialen Angebote für Familien etc.)

 – Fundierte Kenntnisse und Kompetenzen in interkultureller 
Kommunikation.

 – Hohe Sensibilität für die Problemlagen der Flüchtlinge, aus 
ihren Herkunftsländern und deren spezifischen Belastungs-
symptomen

 – Kenntnisse bezüglich der Bedarfe von vulnerablen Perso-
nengruppen z.B. Lebenswelten, Fachberatungsstellen, 
Netzwerk etc. 

5. Leistungsumfang und Personalausstattung
Im Folgenden wird die Ausstattung mit Personal und dem  
damit verbundenen Leistungsumfang den der Träger leistet, 
expliziert. 

5.1 Übergeordnete Leistungen Teamführung
Die Leistungen der Teamleitung orientieren sich an den unter 
Ziffer 4.3 aufgeführten Aufgabenbereichen. Folgende allge-
meine Leistungen sind außerdem zu erbringen: 
 – Zusammenarbeit mit der Einrichtungsleitung vor Ort
 – Zusammenarbeit mit der Zuschusssteuerung der Landes-

hauptstadt München 
 – Korrespondenz mit Ämtern und Behörden
 – Allgemeine Verwaltungstätigkeiten
 – Dokumentation und jährliche Erstellung eines Leistungs-

berichts inklusive Jahresstatistik
 – Teilnahme an allen relevanten Gremien und Arbeitskreisen
 – Öffentlichkeitsarbeit

5.2 Personenbezogene Leistungen
Die personenbezogenen Leistungen orientieren sich ebenfalls 
an dem unter Ziffer 3. und 4. skizzierten Betreuungskonzept 
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und den genannten Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte 
und pädagogischen Hilfskräfte.

5.3 Personalausstattung Asylsozialbetreuung und KiJuFa 
Unterstützungsangebote
Von den Bewerber*innen wird erwartet, dass zur Erfüllung der 
Leistungen für die Betreuung folgende Personalausstattung 
spätestens drei Monate nach Bekanntgabe der Trägerauswahl 
im Stadtrat vorgehalten wird:

 – 0,21 VZÄ Teamleitung in S 17 TVöD SuE
 – 1,7 VZÄ Flüchtlings- und Integrationsberatung  

in S 12 TVöD SuE
 – 3 VZÄ Pädagogische Hilfskräfte in E 4 TVöD 
 – 1,5 VZÄ KiJuFa Unterstützungsangebote in S 8 b TVöD SuE

6. Rahmenbedingungen
6.1.1 Kosten der Erstausstattung Asylsozialbetreuung
Für die Beschaffung der Erstausstattung für die Büroräume 
(Büromöbel, PC, Drucker und Telefon) ist der Träger zuständig. 
Insgesamt werden drei Büroräume zur Verfügung stehen. Ent-
sprechend der Personalausstattung sollen zwei Arbeitsplätze 
für die Flüchtlings- und Integrationsberatung bzw. Teamleitung, 
ein Arbeitsplatz für die pädagogischen Hilfskräfte sowie ein 
mobiler Arbeitsplatz (Handy, Laptop) zur Verfügung stehen.

Die Kosten für die Büroausstattung und die Arbeitsplätze wer-
den per einmaligem Investitionskostenzuschuss durch die 
Landeshauptstadt München vorfinanziert. Die Höhe dieser 
Umlage wird im Auswahlbeschluss festgelegt. Für den Träger 
entstehen hier keine unmittelbaren Mehrkosten. Im Rahmen 
der Bewerbung müssen die geplanten Anschaffungen und die 
damit verbundenen Kosten detailliert dargestellt werden. 
Hierfür ist Anlage 3 zu verwenden.

6.1.2. Kosten der Erstausstattung KiJuFa Unterstützungs
angebote
Für die Beschaffung der Erstausstattung für die Spiel- und 
Betreuungsräume ist der Träger zuständig. Für die Mitarbei-
ter*innen der KiJuFa Unterstützungsangebote ist pro Standort 
die einmalige Einrichtung eines Arbeitsplatzes in den Spiel- 
und Betreuungsräumen in Höhe von 2.370,-- € vorgesehen. 
Aufgrund der Beschlussvorlage Aktionsplan des Stadtjugend-
amtes vom 25.02.2016 sind für die einmalige Erstausstattung 
bei Neubezug der Unterkunft für die Spiel- und Betreuungs-
räume maximal 5.040,-- € vorgesehen. 

6.2. Zuschuss und Kosten der Asylsozialbetreuung sowie 
der KiJuFa Unterstützungsangebote
Die Mittelvergabe für die Asylsozialbetreuung sowie KiJuFa 
Unterstützungsangebote erfolgt für die ersten drei Jahre 
(2023 bis 2025) im Rahmen eines Bewilligungsbescheides 
entsprechend der Richtlinien der Landeshauptstadt München 
über die Vergabe von Zuwendungen (vgl. hierzu die Richtlinien 
für die Gewährung von Zuwendungen der Landeshauptstadt 
München / Sozialreferat). Ab 2026 bis zum Ende der Nut-
zungsdauer ist eine vertragliche Regelung möglich. Ein An-
spruch darauf besteht jedoch nicht. Die Antragstellung des 
Trägers erfolgt für die Asylsozialbetreuung beim Amt für Woh-
nen und Migration, die Antragstellung für die KiJuFa Unter-
stützungsangebote beim Stadtjugendamt.

Die Landeshauptstadt München behält sich vor, jährlich eine 
Bedarfsermittlung durchzuführen, um festzustellen, inwieweit 
noch Unterbringungsbedarf für die Zielgruppe besteht. Sollte 
kein Unterbringungsbedarf mehr bestehen, wird die Mittelver-
gabe zum 01.03., 01.06., 01.09. oder 01.12. eines Jahres ein-
gestellt. Der Träger wird darüber spätestens sechs Monate im 
Voraus schriftlich informiert. 

Für die Kosten der Asylsozialbetreuung steht ab 2023 jährlich 
ein Betrag für die Personalkosten in Höhe von maximal 

313.575,-- € zuzüglich Personalnebenkosten (4.578,-- €), 
Raumkosten (1.500,-- €), Verwaltungskosten (4.300,-- €), Maß-
nahmekosten (14.100,-- €), Anschaffungskosten (800,-- €), 
sonstigen Sachkosten (2.500,-- €) und zentralen Verwaltungs-
kosten (32.429,-- €) zur Verfügung. Der insgesamte Zuschuss-
betrag beläuft sich auf maximal 373.782,-- €. Die zentralen 
Verwaltungskosten wurden bei dieser Berechnung mit 9,5 % 
angesetzt. Die Mittel für die Asylsozialbetreuung wurden im 
Rahmen des Beschlusses vom 10.11.2016 zur Verfügung ge-
stellt. Die Förderung des Projekts inklusive Trägerwechsel 
wird vorbehaltlich der Stadtratsbestätigung dieses Träger-
schaftsauswahlverfahrens umgesetzt. Personal- und Sach-
kosten sind gegenseitig nicht verrechenbar.

Für die Kosten der Unterstützungsangebote KiJuFa steht  
jährlich ein Betrag in Höhe von maximal 95.512,-- € für (Fach-
personalkosten inklusive Personalnebenkosten), Maßnahme-
kosten (2.568,-- €), Verwaltungskosten (600,-- €), sonstigen 
Sachkosten (3.920,-- €) und zentrale Verwaltungskosten  
(maximal 9.747,-- €) zur Verfügung. Der maximale Zuschuss-
betrag beläuft sich auf 112.347,-- € jährlich.

Basierend auf dieser Grundlage ist der beiliegende detaillierte 
dreijährige Kosten- und Finanzierungsplan getrennt für die 
Asylsozialbetreuung und die KiJuFa Unterstützungsangebote 
auszufüllen (Anlage 3).

Durch eventuelle Änderungen bei den Bettplatzkapazitäten 
können sich noch geringfügige Änderungen beim Personal-
schlüssel und folglich bei den Kosten ergeben.

7. Auswahlverfahren
Die Bewerbungen werden von einer Bewertungskommission 
des Sozialreferates geprüft. Es wird ein Vergleich der Angebo-
te, vor allem nach den Bewertungskriterien Fachlichkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Eignung der Bewerber*innen vorgenom-
men. Das Ergebnis des Auswahlverfahrens wird dem Stadtrat 
der Landeshauptstadt München (Sozialausschuss) in einer 
nicht-öffentlichen Sitzung zur Entscheidung vorgelegt.

8. Auswahlkriterien
Die folgenden Fragen bzw. Bewertungskriterien sind aus-
schlaggebend und müssen in Ihrer Bewerbung beantwortet 
werden:

Asylsozialbetreuung:
 – Stellen Sie Ihre Erfahrungen in der Asylsozialbetreuung dar. 

Gehen Sie hierbei auch auf die Erfahrungen in der Zusam-
menarbeit mit der Einrichtungsleitung (Betrieb) ein (Gewich-
tung 2-fach).

 – Legen Sie Ihre Erfahrungen und Fachkenntnisse in der  
Arbeit mit geflüchteten Menschen dar. Gehen Sie besonders 
auf deren spezifische Problemlagen und Herausforderun-
gen ein und explizieren Sie an einem gewählten Beispiel die 
Moderation einer solchen Herausforderung (Gewichtung 
3-fach).

 – Legen Sie zudem Strategien der aktiven Kontaktaufnahme 
und Motivationsarbeit der Fachkräfte mit der Zielgruppe dar 
(Gewichtung 2-fach). 

 – Konfliktdynamiken sind Bestandteil menschlichen Zusam-
menlebens. Legen Sie Erfahrungen und Konzepte zum Kon-
fliktmanagement und Deeskalationsstrategien dar. Berück-
sichtigen Sie dabei auch Methoden der interkulturellen 
Kommunikation (Gewichtung 2-fach).

 – Stellen Sie Ihre Kenntnisse der örtlichen Infrastruktur dar. 
Gehen Sie dabei besonders auf die Vernetzung im Münch-
ner Hilfesystem wie Traumabewältigung, medizinische und 
psychiatrische Versorgung, Integration, Bildungs- und 
Spracherwerb, Rechtsberatung, relevante Behörden und 
ehrenamtliche Unterstützung ein. Erfahrungen in der sozial-
raumorientierten Arbeit im 13. Stadtbezirk Ramersdorf- 
Perlach sind darüber hinaus vorteilhaft (Gewichtung 3-fach). 
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KiJuFa Unterstützungsangebote:
 – Stellen Sie das Konzept zur Integration der Kinder, Jugend-

lichen und Eltern mit Fluchterfahrung in den Unterkünften 
analog der benannten Ziele und Methoden dar (3-fach-Be-
wertung).

 – Erläutern Sie Ihre praktische Erfahrung mit niederschwelli-
gen Familienbildungsangeboten besonders für Familien mit 
Fluchthintergrund und spezifische Angebote für Minderjäh-
rigen und ihren Eltern (2-fach-Bewertung).

 – Stellen Sie die Synergieeffekte durch die Unterstützungsan-
gebote KiJuFa für Kinder, Jugendliche und deren Eltern und 
andere bereits in der Sozialregion vorhandenen Angebote 
dar. Legen Sie die Möglichkeiten des Trägers, durch eine 
Kooperation mit anderen Maßnahmen, Projekten und Ein-
richtungen des Trägers, eine fachliche und logistische Un-
terstützung sowie Anschlussangebote für die teilnehmende 
Familien dar (2-fach-Bewertung).

Die Beantwortung der Auswahlkriterien für die Asylsozial
betreuung sowie der KiJuFa Unterstützungsangebote 
soll im Bewerbungsformular (Anlage 2) erfolgen.

Darüber hinaus wird bei der Bewertung die Wirtschaftlichkeit 
des Angebots von Bedeutung sein. Bei der Auswahl des Trä-
gers werden Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Zusam-
menhang mit dem Umfang und der Qualität des Leistungsan-
gebotes sowie der Kostentransparenz und ggf. der Einsatz 
von Eigenmitteln beurteilt und berücksichtigt. 

 – Legen Sie deshalb Kosten- und Finanzierungspläne, einen 
für die Asylsozialbetreuung und einen für die KiJuFa Unter-
stützungsangebote inklusive Kosten der Erstausstattung 
vor. Aus den Kosten- und Finanzierungsplänen muss eine 
möglichst wirtschaftliche und sparsame Verwendung der 
Mittel hervorgehen (Gewichtung 3-fach).

 – Berücksichtigen Sie dabei den Einsatz von Eigenmitteln 
(Gewichtung 2-fach).

Bei der Auswahl des Trägers werden die fachlichen Kriterien 
in Bezug auf die Aufgabenerfüllung höher bewertet als die 
sonstigen Kriterien.

Die Scientology-Erklärung (Anlage 4) ist unterschrieben der 
Bewerbung beizufügen.

Mit der Auswahl verpflichtet sich der Träger zur politischen 
und weltanschaulichen Offenheit sowie der Toleranz gegen-
über Andersdenkenden. Von der politischen und weltan-
schaulichen Offenheit wird insbesondere auch umfasst, dass 
keine verfassungsfeindlichen und rassistischen, gemäß der 
„Arbeitsdefinition Antisemitismus“ antisemitischen oder anti-
demokratischen Inhalte vertreten werden. Siehe hierzu auch 
Anlage 5 zur Kenntnis.

9. Bewerbungsmodalitäten
Die Bewerbungsunterlagen können bei der Landeshauptstadt 
München, Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration, S-III-
MF/BBG, Werinherstraße 89, 81541 München angefordert
werden. Für die Anforderung wenden Sie sich bitte an Frau 
Bueno (anna.bueno-carrillo@muenchen.de).

Darüber hinaus sind die Unterlagen abrufbar auf der Webseite 
der Landeshauptstadt München:

http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialre-
ferat/Themen/Wir-ueber-uns/Ausschreibungen-des-Sozialre-
ferats.html

Die Bewerbung muss vollständig spätestens bis 10.01.2023, 
12:00 Uhr, bei der Landeshauptstadt München, Sozialreferat, 
Amt für Wohnen und Migration, S-III-MF/BBG, Werinherstraße 
89, 81541 München schriftlich im Original im verschlossenen 

Briefumschlag eingegangen sein. Der Umschlag ist deutlich 
zu kennzeichnen mit: Asylsozialbetreuung und KiJuFa Unter-
stützungsangebote in der dezentralen Unterkunft Ottobrun-
nerstraße 28h. Umschlag darf nur vom Fachbereich S-III-MF/
BBG geöffnet werden.
Die Bewerbung kann auch persönlich oder per Boten im Zim-
mer 34.301, 34.302 oder 34.304 abgeben werden.

In der Bewerbung ist insbesondere darzulegen, dass sowohl 
die genannten Leistungsvorgaben erfüllt werden können als 
auch die Voraussetzungen vorliegen. Soweit sich nur ein Trä-
ger bewirbt und die Anforderungen nicht optimal erfüllt, ist es 
möglich, das Verfahren aufzuheben und ggf. gezielt zu verge-
ben. Sollten auch bei mehreren Bewerbungen die Anforderun-
gen nicht optimal erfüllt sein, ist es auch hier möglich, das 
Verfahren aufzuheben und gezielt zu vergeben. Zur Bewer-
bung sind die entsprechenden Formulare (Anlage 1, Anlage 2 
und Anlage 3) zu verwenden. Das vorgegebene Bewerbungs-
raster und die Schriftgrößen sind einzuhalten. Insgesamt darf 
die Bewerbung (ohne Kosten- und Finanzierungsplan und 
weitere Anlagen) 10 DIN A 4 Seiten nicht überschreiten. Die 
Nichteinhaltung der Begrenzung des Bewerbungsumfangs auf 
10 DIN A 4 Seiten in Arial 11 führt automatisch zum Aus-
schluss. 
  
 

München, 28. November 2022 Sozialreferat
  Amt für Wohnen und  

Migration
  Abteilung Migration und 

Flucht
 S-III-MF/BBG
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fw-fraktion@muenchen.de 

SPD/VoltFraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/MünchenListe
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Hanna Sammüller-Gradl
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal und Organisationsreferat
Leitung: Andreas Mickisch
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

ITReferat
Leitung: Dr. Laura Dornheim
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 34/2022

719

BezirksausschussGeschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BAGeschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 15 98 68 8-11, -22, -33, -44, -55, Fax 15 98 68 8-15
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 18 Untergiesing – Harlaching, 19 Thal-
kirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln 
BAGeschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, -9, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing 
– Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BAGeschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15,
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach, 
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BAGeschäftsstelle Nord
Hanauer Str. 1, 80992 München
Tel. 233-28562, 28067, 28429
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach, 
17 Obergiesing – Fasangarten 
BAGeschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90,
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

OnlineServices der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

StadtInformation im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen The-
men. Die Mitarbeiter*innen stehen mit Rat und Hilfeleistung zur 
Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, 
Samstag 10 bis 16 Uhr. Telefon 22 23 24 oder Mail an  
stadtinformation@muenchen.de

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Stadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab 12 Uhr unter  
ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter sowie als 
Push-Nachricht abonniert werden unter muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter der Adresse risi.muenchen.de Ihnen die Anträge, 
Anfragen sowie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur 
Verfügung, mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur je-
weiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshauptstadt 
München nur noch elektronisch über die eVergabe-Plattform 
unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive der ge-
samten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informationen un-
ter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkarten 
der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen Stadt-
plan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben den 
interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen auch 
Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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